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an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Verwendung von ArbeitsmarktfBrde~ungsmitteln 

(1228/J)· 

Bereits seit einigen Jahren ist die österreichische Arbeits­
marktpolitik mit einem steigenden Arbeitsplatzdefizit bzw. 

mit einer zunehmenden Zahl längerfristig Beschäftigungsloser 

konfrontiert. Es gibt kein modernes I~dustrieland, in dem 
der Staat gegenUber diesen Problemen untätig bleibt und 
bleiben kann; die einschlägigen Maßnahmen werden, wie übri~ 
gens auch in Öste.rreich, differ~nziert gestaltet. Sie haben 

im wesentlichen j~doch gemeinsam, daß arbeitslosen Menschen 
sinnvolle Beschäftigung oder Ausbildung geboten wird, da sie 
durch die geringe und selektive Nachfrage nach Arbeitskräf­
ten davon bedroht sind, bloß nach schädlich langer A~beits­

losigkeit oder überhaupt keinen Zugang in eine Beschäftigung 
zu finden. Die fUr die nächsten Jahre zu erwartende weitere 
Zunahme dieser Problemfälle wird auch die Fortführung dieser 
Maßnahmen notwendig machen. Diese Programme, von denen die 
Aktion 8.000 neberi betrieblichen Einschulungs- und Einstell­
beihilfen, spezifischen Kursen und Selbsthilfemaßnahmen nur 
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eine Variante darstellt, sind neben anderen jene konkreten 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die die im Koaliti~ns­
übereinkommen (Beilage 5 zur Sozialen Sicherheit) geforderte 
Kompensation der negativen Beschäftigungswirkungen der Haus­
haltssanierung praktisch realisierbar machen. 

Aufgrund der für 1986 und 1987 jeweils vorhergesagten Ar­
beitsmarktentwicklung wurde in den jeweiligen Schwerpunkt­
programmen der Arbeitsmarktverwaltung, die ausführlich im 

Geschäftsführenden Ausschuß sowie im Plenum des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik beraten wurden, die konsequente Weiter­

führung der Maßnahmen fUr Langzeitarbeitslose festgelegt. 
Die tatsächliche Arbeitsmarktentwicklung, 1986 sti~g die Ar­
beitslosenrate um 0,4 Prozentpunkte, 1987 um weiter~ 0,4 

Prozentpunkte, brachte logischerweise auch eine entsprechend 

gestiegene Inanspruchnahme dieser Maßnahmen mit sich. Voll-
ständigkeitshalber möchte ich jedoch auch darauf verweisen, 
daß auch fUr andere Bereiche der aktiven Arbeitsmarktpoli­
tik, sowie fUr die Förderausgaben insgesamt, di~ finanziel­
len Mittel erhöht werden mußten. Im Jahr 1987 war der Anteil 
der Aktion 8.000 am gesamten Förderbudget mit 17,7 % gegen­
über 16,4 % im Jahr 1986 nur unwesentlich höher. Hingegen 
mußte trotz Einsatz der diversen Maßnahmen eine Steigerung 
der Vorgemerkten mit einer Dauer von mehr als einem halben 
Jahr von 30.600 auf 37.600 (jeweils Juli-Werte) registriert 
werden. Die Beratungen des Schwerpunktprogrammes fUr 1988 
ergaben die - von keiner Seite in Frage gestellte -Notwen­
digkeit, auch im kommenden Jahr die Politik der Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit fortzusetzen. 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) sieht in allen 
wichtigen Angelegenheiten vor einer zu treffenden Entschei~ 

dung die Anhörung der bei der jeweiligen Dienststelle (Bun­

desministerium fUr Arbeit und Soziales/Landesarbeitsamt/Ar­

beitsamt) eingerichtete Beratungskörperschaft (Beirat fUr 
Arbeitsmarktpolitik/Verwaltungsausschuß/Vermittlungsaus­
schuß) vor. Ich bekenne mich vorbehaltlos zu dieser Rege­
lung, weil ich der Oberzeugung bin, daß eine effiziente 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in Abstimmung mit den 
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Sozialpartnern sinnvoll ist, indem diese die arbeitsmarktpo­
litischen Programme und Maßnahmen mittragen •. Das bedeutet 
freilich nicht, daß e~ nicht AUffassungsunterschiede bei 
einzelnen Projekten hinsichtlich ihrer arbei~tsmarktpoliti­
scheri Zweckmäßigkeit g~ben kann. Ins6lchen.Fällen muß der 
BundesministerfUr ArbettuMd Sozialesaufg~und seiner 

." . . 

Minist~rverantwortlichkeit zwangsläufig-gegen einen Teil d~r 

geäußerten Meinungen entscheiden. Ich wUrde meine politische 
Verantwortung nur unzureichend wahrnehmen,wenn ich in 
diesen - Ubrigens im Vergleich zur großen Zahl der Uberein­
~timmung entschiedender Projekte - wenigen kbnkreten Fällen 
nicht nach Abwägung der fUr ein Projekt bzw. dagegen spre­
chenden Argumente und Fakten eine Entscheidung fälle. Daß 
diese bei einigen Selbsthilfe- und Selbstverwaltungsprojek­

ten bzw. bei Vereinen zur Betreuung von Ausländern und Ar­
beitsmarktbetreuern gegen die Stellungnahme ei~es Teiles der 
Mitglieder des Beirates ausgefallen ist, erklärt sich aus 
meiner arbeitsmarktpolitischen Einschätzung dieser Instru­
mente, wie ich weiter unten noch ausfUhren werde. Das alles 
bedeutet nun keineswegs, daß ich den Beratungsergebnissen 
des Beirates fUr Arbeitsmarktpolitik nicht folge~ wo immer 
mir dies aufgrund der Sachlage gerechtfertigt erscheint. 

Die Feststellung, den Beirat fUr Arbeitsmarktpolitik in An­
gelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung,im besonderen 
im Zusammenhang mit der Finanzierung der ArbeitsmarktfBrde-. 
rung nicht befaßt und informiert zu haben, entbehrt jeder 
Grundlage. 
In der 26. Sitzung des GeschäftsfUhrenden Ausschusses des 
Beirates fUr Arbeitsmarktpolitik am 7. April 1987 wurde 
unter Bezugnahme" auf die aktuell~ Entwicklung die erforder­
liche Oberschreitung bei der ArbeitsmarktfBrderung zur Dis­
kussion gestellt und in der Folge Verhandlungen zur Er­
schließ~ng zusätzlicher finanzieller Mittel unter ßerUck­
sichtigung von Anpassungen bei bestehenden Förderinstrumen­
ten aufgenommen. 
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Ich machte in diesem Zusammenhang jedoch vor der immer noc~ . 
vorherrschenden Illusion ~arnen, daß mit einer selektiveren 
Gestaltung der Programme und Maßnahmen Einsparungen in Bezug 
auf das Niveau des gesamten Arbeitsmarktförderungsbudgets 
verbunden sein könnten. Es sind vielmehr das Niveau der Ar­
beitslosigkeit und seine Folgen der Verdrängung, des Aus~ 
tauschs von Arbeitskräften und des Abbaus von Arbeits­
plätzen, die verlangen, daß der Staat uneingeschränkt seine 
politische Verantwortung wahrnimmt, und damit auch die ent­
sprechenden Mittel zur· aktiven Bekämpfung der Arbeitslosig­
keit bereitstellt. 

Zu Fragen 1 und 2: 

Wie bereits ausgefUhrt, ist die Anhörung der Verwaltungs­
ausschüsse bzw. des Beirates vor Beihilfengewährung durch 
das AMFG vorgesehen. 

Was die Frage der ordnungsgemäßen Befassung der Beratungs­
körperschaften mit den einzelnen Förderbegehren betrifft, 

ist niemals eine Weisung oder Empfehlung ergangen, diese 
nicht zu befassen. Soweit bekannt, ist eine entsprechende 
Befassung und Information in de~ Uberwiegenden Zahl der Fäl­
le vorgenommen worden. Sollted'ies in einzelnen Fällen und 
dementsprechend nur im Umfang eines Bruchteils der insgesamt 
aufgewendeten Mittel der Arbeitsmarktförderung nicht gesche­
hen sein, so liegt dies in der notwendigen raschen Abwick­
lung bzw. in d~r Besonderheit der konkreten Begehren begrUn­
det,wobei jedenfalls eine nachträgliche Information des je­
weiligen Verwaltungsausschusses erfolgt ist. 
Ich werde diese Anfrage jedoch zum Anlaß nehmen, um Vorsorge 
zu treffen, daß in Zuktinft die rechtzeitige Einschaltung der 
Beratungsgremien in allen Förderfäl1en sichergestellt und 
die umfassende Information gewährleistet wird. 

.' 
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Im Falle der Beihilfengew~hrung trotz ablehnender Haltung' 
von Mitgliedern ei~es Gremiums sind jeweils die arbeits-

. . 

m ar k t po liti sehe Not wen d i g k e it ~ die Ab wen du n g sozi al er Härte 
und ä hn 1 ich e s ma ß g e b e nd g ewes e n • 

. . . 

Eine detaillierte Beantwortung dieser. vereinzelten Ausnahme-
fälle, in denen gegen einzelne Stellungnahmen entschieden 
wurde, hinsichtlich 

- Bezeichung des Trägers, 

- Bundesland, 

- Zahl der jeweils von diesem Träger gestellten Arbe.its~ 

kräfte, 

- Zahl der jeweils von diesem Träger gestellten Betreuungs~ 
personen, 

- auf die einzelne Arbeitskraft enfallende F5rderungssumme, 

- Gesamtf5rderung des TrIgers pro Jahr, gesondert fUr 1985, 

1986, 1987, 

- Angabe der F5rderungsgrUnde, 

- GrUnde fUr die ablehnende Haltung der B~ratungsgremien 

ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mBglich. 
pie GrUnde dafUr sind, daß einerseits gegenwärtig der Stand 
an zu betreuenden Arbeitslosen im Jahresablauf dem H5chst­
wert zustrebt, andererseits die Beantwortung eine systemati­
sche Durchsicht aller F5rderungsakte seit 1985 in allen Bun­
desländern erfordern wUrde. Dies stellt eine Anforderung 

. dar, die angesichts der personellen Ausstattung der Arbeits­
marktverwaltung und unter dem Gesichtspunkt des sparsamen, 
zweckmlßigen und effizienten Einsatzes des Personals in der 
Verwaltung nicht verantwortbar wäre. Dazu ist auch festzu­
stellen, daß in der Zeit von 1980 bis 1987 die Zahl der bei 
den Arbeitsämtern vorgemerkten Arbeitslosen um 212,3 % ange­
stiegen ist, die der Mitarbeiter jedoch nur um 31,5 %. 

Dieser personelle Engpaß gibt keine M6glichkeit, dem Be­
richtwunsch nachzukommen, zumalder gigantische Verwaltungs-
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atifwand d~r Notwenrligkeit gegenUberzustellen ist, rasch und 
>effizient die leistungen zur materiellen Existenzsicherung 
anzuweisen und die von Arbeitslosigkeit Betroffenen wieder 
in Besch~ftigu~g zu bringen bzw. jene Maßnahmen zu ergrei­
fen, die ein~ Voraussetzung bilden, um wieder zu einem Ar­
beitsplatz zukommen. 

Zu Frage 3: 

,': - ," ", ' .. " '. . . ", '::: ' "" 

Seit Inkrafttreten der 9. Novelle zum AMFG wu.rdeder Betrat· 
fUr Arbeitsmarktpolitik mit 19 F5rde~begehr~n s~lbstverwal~ 
teter B~triebe befaßt. Die MitgliederdesBeir~tes- insbe~ 

sonder~ Vertreter der Arbeitgeberseite ~ sprachen sich in 
. . 

der Uberwiegenden Zahl der Fälle gegen eine F5rderung aus. 
Im Bereich der F5rderung von auf Selbsthilfe gerichteten So­
zialprojekten konnte mit ganz wenigen Ausnahmen (Verein 
T~effpunkt Salzburg,Verein WABE Wien) im Bei~at das Einver­
nehmen hinsichtlich einer BefUrwortung hergestellt werden. 

Folgende selbstverwaltete Betrfebe wurden bisl~ng s~itens 

des Ressorts unterstUtzt: 

Maldek Ges.m.b.H. Wien 17 Arbeitspl~tze S 200.000,--
Darlehen 

M5bel- und Industrie-. 24 11 S 2,500.000,--. 
Design Ges.m.b.H.(MID), Darlehen 
Imst/Tirol 

Holz-Werkstatt Ge smb H. 10 11 S 490.000~--
Natternbach Darlehen 

Heidenreichsteiner 12 11 S 1 ,00 O. 000, - -
Textilwaren HTWGesmbH. Zuschuß 

S 1,250.000,--
Darlehen 

Maßmöbel Kapfenberg 5 11 S 250.000,--
GesmbH. Zuschuß 

1231/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)6 von 18

www.parlament.gv.at



- 7 ~ 

Waldviertler Holz­
werkstatt WHS -
Diessner GesmbH 

ca.25 Arbeitsplätze 

Verein Räderwerk 
Riederberg (Kfz­
Werkstatt) 

Schuhwerk statt GesmbH 
Schrems 

Ing. Graf-Baugeräte 
GesmbH., Klein-Veitsch 
Steiermark 

Frilla-leuchten GesmbH 

Verein Klangfarbe, Wien 

Verein Kritisches 
Informationszentrum 
KIZ,Graz 

Hernalser Holzwerkstltte 
Wien 

3 

12 

15 

118 

4 

5 

5 

Chi co-Hängematten GesmbH. 6 
Rohrbach/OO 

Freiwald-Werkstätte 

luna-Film GesmbH. 
Wien (Votiv-Kino) 

8 

9 

11 

11 

11 

11 

11 

·11 

·11 

11 

11 

11 

S t art f ö rd e run g 
S 1,000.000,-­

Darlehen 
Sanierung 
S 7,000.000,--

S 295.000,-­
Zuschuß 

S 1,900.000,-­
Darlehen 

(z.T.in Zuschuß 
umgewandelt) 

S 1,170.000,-­
Zuschuß 

S 5,500.000,-­
Darlehen 

S 4,500.000,-­
Zuschuß 

S 

S 

S 

S 

S 

230.000,-­
Zuschuß 
120.000,-­
Darlehen 
489.000,-­
Darlehen· 

200.000,-.., 
Darlehen 
500.000,-­
ZuschuB . 

S 200.000,--
Zuschuß 

S ·200.000,-­
Darlehen 

.~ 

S 

S 

S 

498.000,--. 
Zuschuß 
397.000,-­
Darlehen 

695.000,-­
Zuschuß 
200.000,-­
Darlehen 
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Bio top Ge s in b H 5 Arbeitsplätze ·5 470.000,--
Weidlingbach/Nö Zuschuß 

Verein Statt-Beisl 6 11 S 500.000,-~ 
im WUK, Wien Zuschuß 

S 435.000,--
Darlehen 

Polyprop GesrnbH. 9 Jl S 1,400.000,--
Salzburg Zuschuß 

S 800.000,--
Darlehen 

Damit wurde~ pro neugeschaff~neri Arbeitsplatz Os 115~399,-­

(Zuschuß und Darlehen) aufgewendet. 

Zu Frage 4: 

Die GrUnde fUr eine BefUrwortung einer FBrde~ung wurden in 
jedem Einzelfall ausfUhrlieh in Form eines Arbeitspapieres 
dem Beirat fUr Arbeitsmarktpolitik zur Kenntnis gebracht. 
Die Details der AblehnungsgrUnde sind in den jeweiligen Er­
gebnisprotokollen der Behandlungen des Beirats bzw. der Ver­
waltungsausschUsse enthalten. Zum Problem de~ konkreten An­
fragebeantwortung siehe Antwort zu Fragen 1 und 2 •. 

Da gerade die FBrderung sog. IIselbstverwalteter ll Betriebe 
von einem Teil der Mitgliede~ des Beirates fQr Arbeitsrnarkt­
politik immer wieder negativ be u r te 11 t wir d ,m ö eh te i c hi m 
folgenden zusammenfassend meine arbeitsmarktpolitische Beur­
teilung der FBrderung von Selbsthilfebetrieben darstellen. 

Zielsetzung der Gewährung voM Beihilfen gern. § 28 (4)c AMFG 
ist es, die auf Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze gerich­
tete Eigeninitiative von Arbeitslosen, die aus unterschied­
lichen GrUnden nicht am Arbeitsmarkt vermittelt werden 
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k5nnen, finanziell zu unterstUtzen. Mir ist dabei durchaus 
bewußt, daß in dieser F6rderung kein SchlUss~l zu einer 
generellen L6sung der ungUnstigen Beschäftigungssituation zu 
sehen ist, doch sollte angesichts des herrschenden Arbeits­
platzdefizits das zweifellos vorhandene Problem15sungspo­
tential von Arbeitslosen und die sich darausergebendenM5g~ 
lichkeiten der Schaffung neuer Dauerarbeitsplätze ausge­
sch5pft werden. 

Bei der Fßrderungvon selbstverwaltetenBetrieben handelt 
es s ich k ein e swe 9 s urne i ne 11 Supe r f 5 r der u n 9 ", die. s ich dur c h­
besonders hohen Mitteleinsatz auszeichnet. Wie gezeigt, 
werden pro geschaffenen Arbeitsplatz seitens des Ressorts 
rund S 115.000,-- an F6rderung zuerkannt, davon rund 40 % in 
Darlehensform. Eine Untersuchung aber die Fiskaleffekte der 
F5rderung von Selbsthilfebetrieben kommt zu dem Ergebnis, 
daß - selbst unter Einrechnung der fUrdie F6rderungsabwick­
lung anfallenden Verwaltungskosten - die F6rderungen nach 
rund 12 Monaten als "amortisiert" (im volkswirtschaftlichen 
Sinn) betrachtet werden k6nnen. Dies bedeutet, daß neben 
positiven Arbeitsmarkteffekten auch fiskalpolitische Impulse 
von der F5rderung neuer BetriebsgrUndungen ausgehen und die 
Finanzierung von Arbeitslosigkeit vielfach teurer als die 
Finanzierung von Beschäftigung kommt. 

Die bestehenden F6rderungsrichtlinien gehen da~on aus, daß 
die Gewährung von Beihilfen in jedem Fall nur subsidiär 
- nach vollständiger Aussch5pfung "traditioneller" Finanzie­
rungsinstrumente (BURGES, Bankkrediteetc.) und nach Ein­
bringung eines angemessenen Eigenkapitalanteiles - erfolgt. 
Des weiteren werden bei der Beurteilung der F6rderungswUr­
digkeit sehr genau die wirtschaftlichen Erfolgschancen des 
GrUndungsvorhabens geprUft und erforderlichenfalls externe 
Gutachten (Marktanalysen) vor Befassung des Beirates einge­
holt. Daß es bezUglich der Einschätzung der Erfolgschancen 
eines Betriebsprojektes zu differierenden Meinungen kommt, 
ist nicht außergew5hnlich. In jedem Fall erfolgt jedoch 
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die Zuerkennung einer Beihilfe unter genauer Abw~gung der 
jeweiligen kontr~ren Ei~sch~tzungen. 
Es kann je~och festgehalten werden,daß von den bisher 19 
F5rderf~llen im Bereich der selbstverwalteten Betriebe 
lediglich 1 Projekt nicht am Markt bestehen konnte~Oiese 
hohe Erfolgstate w~ist datauf hin, daß jederlfalls das 
strenge und selektive PrUfverfahren vor eirier Beihilfenge­
w~hrung sinnvoll und zweckmäßig war. 

BezOglich des h~ufig ge~ußerten Argumentes,die Gew~h~ung 
von Beihilfen anselbstverwaltete Betriebe stelle einen 
wettbewerbsverzerrenden Faktor dar, muß gesagt werden, daß 
auch hier im Einzelfall genau geprUft wird, inwieferne an­
dere Betriebe der gleichen Branche und gleichen Region' 
durch die F5rderung beeinträchtigt werden k6nnten. 

Bei genauer Durchsicht der Branchen der gef5rderten Projek~ 
te wird man unschwer feststellen kHnnen, daß vi~lfach Be-. 
triebe gefHr~ert wurden, die hinsichtlich ihres Produktions­
bzw. Dienstleistungsprogrammes in Marktnischen vorstoßen und 
daher kaum oder 'gar nicht mit anderen Firmen konkurrieren. 
Eine Wettbewerbsverzerrung kann in di~sen f~llen ausge­
schlossen werden. 

Zu Frage 5: 

Gem~ß den - mit ~em Beirat fUr Arbeitsmarktpolitik abgespro­
chenen - Richtlinien besteht die M5g1ichkeit, gemeinnUtzigen' 
Einrichtungen ZuschUsse zu den durch die Schaffung eines Ar­
beitsplatzes entstehenden Lohnkosten zu gew~hren. Diese Bei­
hilfen werden - nach Befassung des Verwaltungsausschusses -
durch die Landesarbeitslmter zuerkannt~ Da es sich bei all 
diesen Beihilfen um FHrderungen von Einzelarbeitsplitzen 
handelt, ist eine Befassung des Beirates fUr Arbeitsmarkt­
politik nicht vorgesehen. Eine Befassung der Sozialpartner 
ist jedoch durch die Einbindung d~s Verwaltungsausschusses 
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sichergestellt, soferne dieser nicht ~urch ein Abkommen mit 
dem landesarbeitsamt auf sein Anh5rungsre~ht vor F5rderungs­
entSCheidung verzichtet hat (in diesen Fällen erfolgt in 
jedem Fall die Information über bewilligte F5rderungen). 
Eine Auflistung aller an Selbsthilfeprojekte in die.ser Form 
bewilligten Beihilfen bzw. inwieferne F5rderungen an Selbst~ 

hilfebet~iebe gegen den Einspruch einzelner Verwaltungsaus­
schußmitglieder bzw. Beiratsmitglieder erfolgten, kann aus 
den dargelegten Gründen nicht erfolgen. 

Zu Frage 6: 

Durch die individuelle Vergabe von Werkverträgen gemäß § 28c 
Abs. 3 AMFG an Arbeitsmarktbetreuer ist keine jahresbezogene 
Darstellung der Vergütungen m6glich. Alle Arbeitsmarktbe­
treuer erhalten einen in Wortlaut und Dotation weitgehend 
gleichlautenden Werkvertrag, der jeweils fijr·die Dauer eines 
Jahres abgeschlossen ist. Neben einem Gehaltsäquivalent in 
H6he von Os 19.000,-- brutto (12 mal; inklus~ve Uberstunden 
und WOChenendpauschale) werden Fahrt-, Reise~ und Infra­
strukturspesen in tatsächlicher und nachzuweisender H5he bis 
zu einem vorsorglich festgesetzen Maximum vergütet. Die H5he 
der Gesamtvergütung (maximum) beläuft sich pro Jahr und Ar­
beitsmarktbetreuer auf Os 500.000,--. 
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Folgende Arbeitsmarktbetreuer werden bzw. sind seit 1985 
eingesetzt: 

1985 1986 1987 

-~---~-------------------------------------~--------~-------

Obersteiermark H. Kaiser K. Reitner K. Reitner 
SW.Steiermark ----------- W. Gasser W. Gasser 
SO. Steiermark ----------- W. Kasper, . W. Kasper 
Burgenland/Süd J • Adorian H. Horwath H. Horwath 
Oberkärnten U. Neumann U. Neumann Müll er-Grohtol sky 
Unterkärnten W. Schuh W. Schuh W. Schuh 
Waldviertel B. Schneider B. Schneider B. Schneider 
Mostvi ertel --------.- -- S. Ginner S. Ginner 

NÖ/Süd ----------- F. Rath F. Rath 
Weinviertel ----------- --------~-- F. Se i dl 
Mühlviertel R. Forster· R. Forster E. Schuller 
Traunviertel ----------- ----------- A. Pree 
L in z/Umgebu ng ----------- ----------- F. Gall 
Salzburg ----------- S. Steinlechner 

Die Regionen Südost- und Südweststeiermark sind derzeit un­
besetzt; di~ bisherigen Werkverträge wurden vorläufig nicht 
verlängert. 
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Ausllnderbetreuungsvereine wurden von der Arbeitsmarktverwal­
tung in folgendem Umfang unterstUtzt: 

Land Name des Vereines ausgezahlte Beihilfen im Jahre 
1985 1986 1987(vorl.) 

Vorarlberg Verein zur Betreuung 
von Ausländern in Vbg. 1,010.000,- ·1,227 • .014,- 1,444.642,-

Tirol Verefn zur Betreuung 
und Beratung von Aus-
ländern in Tiral 1,100.000,- 1,081.693,- 1,140.791,-

Salzburg Verein zur Beratung 
und Betreuung der 
Auländer/innen in 
Salzburg 

Ober- Verein zur Betreuung 
österreich der Ausländer in OÖ 

Wien Verein zur Betreuung 

700.000,- 1,406.000,-

800.000,-- 1,060.817,- 1,263.727,-

von AusJ ändern 1,250.000, -- 2,036.200, - 1,964.000, '" 

Zu Frage 7: 

FUr die Aktion 8.000 stehen fUr 1988 insgesamt ÖS 637 Min. zur 
Verfügung. 
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Zu Frage 8: 

Eine Beihilfengewährung im Rahmen der Aktion 8.000 zu einem 

. "einheitlichen, reduzierten F5rderungssatz fOr 8 Monate (un­
beschadet der Vereinbarung Über dieEinkommenshöhezw.ischen 
Beschäftiger und Arbeitskraft)", ist fOr 1988 nicht vorge~ 
sehen. Die Aktion 8.000 soll neue undzusitz1iche Arbeits­
plätze in Form einer Initi~lf5rderungfOr eine begrenzte 
Dauer schaffen. Die vom "Institut fOr Wirtschaft~- und So~ 

zia1forschung" durchgefÜhrte Eva1uierung der Aktfon 8.000 

bestätigt die Programmeffizienz der Aktion 8.000. Im Ver­
gleich mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des europäischen 
Auslandes schneidet die Aktion 8.000 mit 50 % Dauerarbeits­
plätzen nach Beendigung des Förderzeitraumes hervorragend 
ab. Die Aktion 8.000 5011 nicht zuletzt dazu dienen, bislang 

. . 

ehrenamtlich aU5geUbte Tätigkeiten zu professionalisieren 
und somit zusätzliche und qualitativ neuartige Arbeitsplitze 
zu schaffen. Dieser Effekt kann nur dann erreicht werden, 
wenn fÜr eine gewisse Aufbau- und Konsolidierungsphase der 
Personalkostendruck bei der Professionalisierung reduziert 
wird. Im Obrigen wurde im Zuge der Zusammenfassung der 
Richtlinien zu~Aktion 8.000 fOr Gebietskörperschaften die 
Beihilfendauer auf 6 Monate begrenzt. 

Die Aktion 8.000 dient der Reintegration von Langzeit~r­

beits10sen in denregulirenArbeitsmarkt. FÜr die Beihi1fen~ 
höhe ist die ortsObliehe Entlohnung gleichartigef Tätigkei~ 
ten maßgeblich. Neben der Wahrung des wohl se1~stverstind­

lichen Grundsatzes "gleicher Lohn fOr gleiche Arbeit" ist. 
dies auch aus ~em Grund vorgesehen, um diskriminierende Wir-' 
kungen zwischen bereits beschäftigten und geförderten Ar­
beitskriften zu vermeiden, da diese von wesentlicher Bedeti­
tung fUr die stabile Wiedereingliederung von Langzeitar­
beitslosen in die Berufs- und Arbeitswelt sind. Ein Lang­
zeitarbeitsloser, der bei seinen bisherigen, gescheiterten 
Bewerbungen um einen Arbeitsplatz erfahren mußte, daß er 
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nicht gebraucht wird, kann nur dann' seine v'olle Arbeitshal­
tung wieder erlangen,wenn ,erden Eindruck hat, eine sinn­
volle Arbeit zu leisten. Bei gleicher Tätigkeit mit einer 
anderen Arbeitskraft wird er dieSinnhaftigkeit seiner Ar­
beit v.a. auch an der gleichen Entlohnung messen und beur-
teilen. AlsObergrenzeder Beihilfe ist ein monatlicher Per­
sonalkostenbetrag von Os 25.000,-- (inkl. Lohnnebenkosten) 

. " 

festgesetzt. In Zweifelsfällen ist dasBßamtenschema des 
Bundes oder der Länder her an ~ u ziehen, Untergrenze ist jede n­
falls der Kollektivvertrag. Die Gesamtmaßnahmendauer v6n 12 
Monaten bei einer Beihilfendauer von 8 Monaten bedeutet, daß 
der Fördersatz maximal zwei Drittel beträgt. 
Außerdem stellt der Fördersatz von 100 % der lohn~ und Lohn­
nebenkosten für die Dauer von 8 Monaten eine Obergrenze dar. 

Zu Frage 9: 

Da bereits in der Vergangenheit die Einbindung der Arb~it­
geber- und Arbeitnehmervertretung in dem durch das AMFG 
festgelegten Ausmaß erfolgte, ist ein Abgehen von der bis­
lang geabten Praxis nicht beabsichtigt. 

Zu Frage 10: 

Die Gründe far eine positive Entscheidung gegen einzelne 
oder mehrere Stellungnahmen aus dem Beirat für Arbeitsmarkt­
politik sind in der Regel den Arbeitsunterlagen zu entneh­
men. Ich bin jedoch gerne bereit, dafar Vorsorge ~u treffen, 
daß die Mitglieder des Beirats rasch und umfassend infor~ 

miert werden bzw. die Gründe und Fakten erfahren, die zu 
einer anderen Entscheidung geführt .haben. 
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Zu Frage 11: 

Derzeit gibt es in den Bundeslindern Vorarlberg, Tirol, 
Salzburg, Ober5sterreich und Wien eigene Trägervereine, die 
arbeitsmarktbezogene Betreuungsaufgaben fDr Ausllnder und 
Auslinderinnen durchfUhren und hiefUr aus Mitteln der Ar-
beitsmarktf5rderung gemlß §§ 18a und lab AMFG unterstDtzt 
werden. niese arbeitsmarktpolitischen Betreuungseinrichtun­
gen fungiereri als UnterstUtzung des Arbeitsmarktservices fUr 
Ausländer der Dienststellen der Arbeitsmarkt~erwaltung in 
Bundesländern mit einem hohen Ausllnderanteil. 

Wie ich bereits in Beantwortung det parlamentarischen An­
frage der Abgeordneten Dkfm.Dr. Stummvoll und Genossen, be­
treffend Verein zur Betreuung von Ausländern in Wien (Nr. 
425/J vom 25.11.1984), am 8. März 1984 ausfUhrte, sind bei 
der A~sländerbeschäftigungspolitik zwei Gesichtspunkte be­
sonders zu berUcksichtigen: Einerseits erscheint aufgrund 
der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage eine Beschäftigungsaus­
Ubung von Auslindern, die neu aus ihren Heimatlindern zuwan~ 
dern, grundsätzlich nicht vertretbar. Anderer~eitsist auch 
das Problem der bereits in österreich lebenden Ausllnder ~nd 
ihrer Familienangeh5rigen zu sehen. 

Mit zunehmender Dauer der Beschäftigung von Ausländern im 
Inland wird im allgemeinen ein Integrationsgrad erreicht, 
der zur Folge hat, daß sozial-humanitären Gesichtspunkten 
immer mehr Gewicht zukommt. Viele Ausländer haben ihre 
Familienangeh5rigen nachgeholt und haben den Mittelpunkt 
ihres Lebensinteresses in Österreich. Ein EiQgriff in die 
Beschäftigungssituation dieser Ausllnder hätte schwerwiegen­
de soziale Auswirkungen. 
Vor allem jugendliche Auslinder, die im Kult~rkreis des Auf­
nahmelandes aufgewachsen sind, haben zu ihren Heimatländern 

angesichts ihrer pers6nlichen Umstände kaum noch einen 
Zugang. 

.. 
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Oie erwähnten Umstände stellen die Arbeitsmarktverwaltung 
vor die Aufgabe, Jugendliche Ausländer und Ausländer, die 
bereits langjlhrig in Österreich beschäftigt sind, in ihren 
IntegrationsbemUhungen in die 5sterreichische Gesellschaft 
zu unterstUtzen und ihnen insbesonder~ Zugang zum Arbeit~­

markt zu verschaffen. 

Im Hinblick auf die besonderen Pröbleme von ausländischen 
Arbeitskräften, die zum Teil auf Verständigungsschwierigkei­
ten aufgrund mangelhafter Kenntnisse der deutschen Sprache, 
auf den andereri· kulturellen Traditionen der Herkunftsländer, 
aber auch auf der Vielfalt der 5sterreichischen Beh5rden mit 
ihren unterschiedlichen Zuständigkeiten beruhen, die fUr die 
meisten Ausländer kaum durchschaubar sind, erwies es sich 
als zweckmlßig, zur UnterstUtzung des Arbeitsmarktservices 
fUr Ausländer in den BundeslIndern mit einem hohen AuslIn­

deranteil arbeitsmarktpolitische Betreuungseinrichtungen fUr 
Ausllnder zu schaffen und gemäß § 18a AMFG zu fördern. Die 
bisherigen Erfahrungen der Arbeitsmarktverwaltung mit diesen 
Einrichtungen sowie die hohe Inanspruchnahme der Einrichtun­
gen durch ausländische Arbeitnehmer und insbesondere durch 
junge Menschen der zweiten Ausllndergeneration zeigen die 
Notwendigkeit derartiger Betreuungseinrichttrngen. Die Bedeu-· 
tung dieser Einrichtungen fUr den Pers6nenkreis der auslän­
dischen Arbeitnehmer nimmt durch die inzwischen eingetretene 
Entwicklung am Arbeitsmarkt weiter zu. 
Um das Betreuungsangebot fUr ausländische Arbeitskräfte auch 
weiterhin im bisherigen Umfang, auch qualitativ, aufrechtzu~ 

erhalten, halte ich die Gewährung von Beihilfen aus Mitteln 
der Arbeitsmarktf5rderung an die TrIgervereine der arbeits­
marktpolitischen Betreuungseinrichtungen fUr Ausländer auch 
in Zukunft fUr unbedingt erforderlich. 

In diesem Zusammenhang m5chte ich auf ein Ergebnis einer 

Untersuchung des KommunalpolitischenReferates der Kammer 
fUr Arbeiter und Angestellte fUr Wien Uber "Probleme auslln­
diseher Arbeitnehmer am Beispiel Wien" aus dem Jahr 1984 
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hinweisen, wonach sich nach groben Schätzungen zwischen 1974 
und 1981 aus den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung 
durch die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer und den 
Auszahlungen an arbeitslose Ausländer ein positiver Saldo 
von etwa 1,3 Mrd. Schilling ergab. 

Abgesehen von sozial-humanitären und arbeitsmarktpolitischen 
Oberlegungen ergibt sich auch aus diesem Aspekt die Verant­
wortung Dsterreichs, gerade in einer schwierigen Arbeits­
marktlage, von der ausländische Arbeitnehmer und ihre 
Familien besonders betroffen sind, die F5rderung ion ar­
beitsmarktpolitischen Betreuungseinrichtungen fUr Ausländer 
fortzuführen. 

Arbeitsmarktbetreuer werden auch in Zukunft von mir in dem 
Maße eingesetzt, in dem aufgrund der regionalen Arbeits­

marktsituation ihr Einsatz angebracht ist. Arbeitsmarktbe~ 

treuer sollen in Regionen mit besonderer und sich krisenhaft 
entwickelnder Arbeitsmarktsituation im Vorfeld der Arbeits­
marktverwaltung jene formelle und informelle Infrastruktur 
(Vereine, Betreuungseinrichtungen, UnterstUtzung von ko~mu­

nalen und regionalen Meinungsbildnern und Informationsmulti­

plikatoren, Gemeinden, öffentlichen und privaten Wohlfahrts­
trägern, Kirchen, Sozialpartner etc.) aufbauen und weiter­
entwickeln, die notwendig ist, um das regional und lokal 
vorhandene potentielle Arbeitsplatzangebot für jene voll 

auszusch5pfen, die auf dem Arbeitsmarkt besonders benach­

teiligt sind. Eine Verlagerung dieser Tätigkeiten in das Ar­
beitsamt wäre nicht sinnvoll. Die spezifische Einbindung des 
Arbeitsmarktbetreuers in die regionale und lokale Gesell­
schaft, sein unkonventioneller Kontakt zu soiialen Gruppen 
und Einrichtungen, der erst die Voraussetzung bietet, daß in 

diesen Kontakten arbeitsmarktrelevante Projekte entstehen 
und zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze umgesetzt 
werden, kann von den Ämtern der Arbeitsmarktverwaltung nicht 
ersetzt wer den. Ich ha 1 te des ha 1 b die mit der 9. No v e 1 1 e zum 

AMFG eingeführten Instrumente nach wie vorfUr zweckmäßig 
und notwendig. 

Der 
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